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Bezirksregierung Köln 50667 Köln, den 15.12.2016
Dezernat 33 Zeughausstraße 2-10
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung- Tel.: 0221 / 147 - 2033

Flurbereinigung Gangelt I
Az.: 33.43 - 14 06 2 

AUFFORDERUNG ZUR ANMELDUNG 
UNBEKANNTER RECHTE

Das durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 10.04.2006 festgestellte Flur-
bereinigungsgebiet wurde durch den 1., 6. und 16. Änderungsbeschluss gemäß § 
8 Absatz 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) geändert.

Zu dem Flurbereinigungsgebiet wurden die nachfolgend aufgeführten Grund-
stücke zugezogen und auch insoweit die Flurbereinigung angeordnet:

Regierungsbezirk Köln

Kreis Heinsberg

Gemeinde Gangelt 

Gemarkung Gangelt
Flur 21   Flurstück 35
Flur 24   Flurstücke 118, 119
Flur 28   Flurstücke 1, 2
Flur 31   Flurstück 152
Flur 51   Flurstück 98

Gemarkung Breberen-Schümm
Flur 6   Flurstücke 33, 36, 73

Gemarkung Schierwaldenrath
Flur 1   Flurstücke 143 - 146

Gemeinde Selfkant 

Gemarkung Höngen
Flur 8   Flurstück 132
Flur 10   Flurstücke 146 - 149, 155, 156, 174

Gemarkung Saeffelen
Flur 9   Flurstücke 31, 32

Stadt Heinsberg

Gemarkung Oberbruch
Flur 26   Flurstück 44

Gemarkung Porselen
Flur 9   Flurstück 50

Gemarkung Schafhausen
Flur 15   Flurstücke 38, 67, 92

Kreis Düren

Stadt Linnich

Gemarkung Ederen
Flur 1  Flurstück 138

Kreis Aachen

Stadt Baesweiler

Gemarkung Baesweiler
Flur 30  Flurstück 102

Zur Ausführung der vorgenannten Änderungsbeschlüsse wird hiermit Fol-
gendes bekanntgegeben:

Rechte an den vorstehenden Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berech-
tigen, sind nach § 14 Absatz 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach erfolgter Veröffentlichung dieser Bekanntmachung schriftlich bei der

Bezirksregierung Köln
-Dezernat 33-
50606 Köln

oder zur Niederschrift bei der
Bezirksregierung Köln

-Dezernat 33-
Robert-Schuman-Straße 51

52066 Aachen
unter Angabe des Aktenzeichens anzumelden.

Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche Rechte an 
Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, 
die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die 
Nutzung von Grundstücken beschränken.

Auf Verlangen der Bezirksregierung hat der Anmeldende sein Recht  innerhalb 
einer von der Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung.

Im Auftrag
(LS) gez. Frings-Schäfer
Regierungsdirektorin

Gesetzesfundstelle:
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) in der 
 Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794)

Hinweis:
Den vorstehenden Text dieser Bekanntmachung können Sie auch auf der 
Internetseite der Bezirksregierung Köln einsehen:
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/gangelt_eins

Bezirksregierung Köln 50667 Köln, 05.12.2016
Dezernat 33 Zeughausstraße 2-10
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung- Tel.: 0221 / 147 - 2033

Flurbereinigung Gangelt II 
Az.: 33.42 -5 09 04- 

Prüfung der UVP-Pflicht 
für den Bau der gemeinschaftlichen 

und öffentlichen Anlagen
In der Flurbereinigung Gangelt II ist beabsichtigt ca. 9,3 km Wege herzustellen, 
wovon ca. 2,5 km auf vorhandenen Wegen ausgebaut werden sollen. Im Rahmen 
dieser Planung ist es zudem erforderlich ca. 7,0 km unbefestigte Wege, 1,3 km 
Schotterwege und 1,0 km schwer befestigte Wege zu rekultivieren.

Aufgrund einer Einzelfalluntersuchung gemäß §§ 3a und 3c des Gesetzes zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
 Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258) wird festgestellt, dass eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für die vorgenannten Maßnahmen nicht erforderlich ist.

Das Ergebnis dieser Untersuchung kann beim Dezernat 33 der Bezirksregierung 
Köln, Dienstgebäude Robert-Schuman-Straße 51 in 52066 Aachen, Raum 2048 
(Tel. 0221 / 147 4120) nach Terminabsprache während der Dienststunden ein-
gesehen werden.

Im Auftrag
gez. Fehres

(Ltd. Regierungsvermessungsdirektor)
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Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Gangelt

1. Haushaltssatzung 2017

Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW.S.666/SGV.NRW.2023) in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der 
Gemeinde Gangelt mit Beschluss vom 8. Dezember 2016 folgende Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der 
 Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Aus zahlungen 
und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Erträge auf 22.032.300 EUR
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 23.738.200 EUR
  
im Finanzplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf 20.075.200 EUR
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf 20.770.000 EUR
  
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 der Investitionstätigkeit auf 1.603.800 EUR
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit        4.416.000 EUR
  
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von In-
vestitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.819.000 
EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen 
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.705.900 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
 genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Für das Haushaltsjahr 2017 gelten folgende, durch gesonderte Satzung festge-
setzte, Steuersätze für die Gemeindesteuern: 

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
 (Grundsteuer A) auf 245 v.H.
1.2 für die Grundstücke
 (Grundsteuer B) auf 440 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 416 v.H.

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts entfällt.

§ 8

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der 
Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 
 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie sämtliche Aufwands- und 
Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für 
Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen), 54/74 
(sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen), 55/75 (Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen/-auszahlungen) und 57 (Bilanzielle Ab schreibungen) zu je-
weils einem Budget verbunden.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern und ähn-
liche Abgaben), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62  (Sonstige 
Finanzerträge/-einzahlungen), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-
erstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/Einzah-
lungen) erhöhen die Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und 
Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 5 v.H. der Gesamtaus-
zahlungen des investiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.
  

§ 9

Es gilt der vom Gemeinderat am heutigen Tage beschlossene Stellenplan. 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit Anlagen ist 
gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungs-
behörde in Heinsberg mit Schreiben vom 9. Dezember 2016 angezeigt worden. 
Die Frist nach § 80 Absatz 5 GO NRW ist mit Verfügung vom 16. Dezember 
2016 abgekürzt worden. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gem. § 80 Absatz 6 GO NRW bis 
zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2017 zur Einsichtnahme im Rat-
haus, Zimmer 206, während der Dienststunden,

vormittags:
montags bis freitags von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr,

nachmittags:
dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und
donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. Sie ist im Internet unter www.gangelt.de 
verfügbar. 

Gleichzeitig wird gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
 Gesetzes gegen die vorstehende Haushaltssatzung nach Ablauf eines Jahres nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
 vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
 und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Gangelt, den 2. Januar 2017 
Gemeinde Gangelt
Der Bürgermeister

In Vertretung:
gez. Dahlmanns

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Gangelt

53. Änderung des Flächennutzungsplanes und gleichzeitige Auf stellung 
des Bebauungsplanes Nr. 71 „Bollestengel“ in Breberen-Brüxgen im 
Parallelverfahren;

hier:  1. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch   
  (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. l. S. 2414) in der zurzeit 
  geltenden Fassung 
  2. Vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz   
  1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. l. S. 2414)  
  in der zurzeit geltenden Fassung

Zu 1.: 
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 08.12.2016 beschlossen, den 
Flächennutzungsplan in seiner 53. Änderung zu ändern. Gleichzeitig wurde die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 71 „Bollestengel“ im Parallelverfahren be-
schlossen. 

Das Planungsziel soll planerisch dahingehend unterstüzt werden, indem durch 
die Flächennutzungsplanänderung Wohnbauflächen und gemischte Bauflä-
chen am nördlichen sowie westlichen Siedlungsrand zurückgenommen wer-
den. Außerdem wird die als Sonderfläche (S) ausgewiesene Fläche für den 
 Hundeübungsplatz aufgehoben, da der Hundeverein mittlerweile in der  Ortschaft 
Hastenrath ansässig ist. In der Flächenbilanz werden in dem Geltungsbereich der 
Flächen nutzungsplanänderung rund 3.000 m² mehr Bauflächen zurückgenom-
men als neu ausgewiesen.

Der räumliche Geltungsbereich des Verfahrens zur Änderung des Flächen-
nutzungsplanes umfasst insgesamt 5 Flächen. Diese befinden sich in der  Gemar-
kung Breberen-Schümm, 

1.) Flur 2, Flurstück 205 sowie teilweise das Flurstück 387
2.) Flur 1, Flurstück 247, 248, 437, 449, 450, 456 sowie Flur 2, Flurstück 234 und 
teilweise die Flurstücke 130, 131, 132 und 146
3.) Flur 2, Flurstücke 94, 95 teilweise sowie Flur 16, Flurstücke 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 39, 40, 96, 106, 110, 111 sowie teilweise die Flurstücke 9, 45, 81 und 84
4.) Flur 8, Flurstücke 90 und 91 sowie teilweise die Flurstücke 69 und 71
5.) Flur 8, Flurstücke 32, 35, 36, 129 und 137 sowie teilweise die Flurstücke 28, 
30, 31, 33, 130, 135 und 136. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flächen Ge-
markung Breberen-Schümm, Flur 8, Flurstücke 134 und 137. Das Plangebiet hat 
eine Größe von ca. 1,9 ha. 

Das Plangebiet ist im nachstehenden Kartenauszug durch eine gestrichelte Linie 
gekennzeichnet:

Gesetzliche Grundlage für die beiden Bauleitplanverfahren ist 
§ 2 Abs. 1 des BauGB. 

Ziel der Planung ist es, Wohnbauland zu Zwecken und im Umfang der Eigenent-
wicklung zu schaffen. Der Flächenbedarf für die geplanten Wohnnutzungen kann 
innerhalb der Ortschaften Breberen und Brüxgen nicht gleichwertig gedeckt 
werden. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Baulücken ist in den Orten 
gering. Mit dem Bauleitplanverfahren soll im Ortsteil Breberen-Brüxgen den 
ortsteilspezifischen Bedarfen nach Wohnbauland entsprochen werden.

Zu 2.:  
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 08.12.2016 ebenfalls beschlos-
sen, die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Die vorgezogene Bürgerbeteiligung für  das Verfahren der 53. Flächennutzungs-
planänderung  und des Bebauungsplanes Nr. 71 im Parallelverfahren erfolgt auf 
der Grundlage der in der Sitzung vorgestellten vorläufigen Planfassungen nebst 
Begründung und findet 

in der Zeit vom 23.01. bis einschließlich 24.02.2017

während der allgemeinen Dienststunden

 montags bis freitags  von 08.15 Uhr bis 12.30 Uhr
 dienstags   von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 donnerstags  von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

im Rathaus der Gemeinde Gangelt, 52538 Gangelt, Burgstr. 10, Zimmer-Nr.: 
215/216, statt. 

Gemäß § 3 Absatz 1 BauGB können während der Auslegungsfrist Stellung-
nahmen zu den beiden Bauleitplanverfahren schriftlich, zur Niederschrift  oder 
im Internet über www.gangelt.de > Gemeindeentwicklung > Aktuelle 
Beteiligung  abgegeben werden. 

Bebauungsplan Nr. 71 „Bollestengel“

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
Auszug aus der DGK 5

53. Änderung des Flächennutzungsplanes

bisherige Darstellung geplante Darstellung
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Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungs-
verordnung NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.
NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung 

Erklärung

Der Aufstellungsbeschluss sowie die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zur 
53. Flächennutzungsplanänderung und zum Bebauungsplan Nr. 71 „Bollestengel“ 
im Parallelverfahren werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweise 

1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NRW.S.666), in der zurzeit geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige 
 ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
 Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
 vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
 Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
 gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
 vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
 und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 
3 Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW)  vom 26.08.1999 
(GV.NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der früh-
zeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zur 53. Flächennutzungsplanänderung und 
zum Bebauungsplan Nr. 71 „Bollestengel“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 
08.12.2016 überein.
    
Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Gangelt, 02.01.2017

Tholen
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Gangelt

I. Wirksamwerden der 46. Änderung des Flächennutzungsplanes   
 der Gemeinde Gangelt
II. Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 64 „Wohngebiet 
 Schierwaldenrath – Hinter der Kirche“ in Schierwaldenrath der  
 Gemeinde Gangelt 
 
Die vom Rat der Gemeinde Gangelt am 05.07.2016 beschlossene 46. Änderung 
des Flächennutzungsplanes hat die Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom  
22.11.2016, Az.: 35.2.11-50-72/16 gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) in der zur-
zeit gültigen Fassung genehmigt. 

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 08.12.2016 den Bebau-
ungsplan Nr. 64 „Wohngebiet Schierwaldenrath – Hinter der Kirche“ als Satzung 
beschlossen. 

Die räumlichen Geltungsbereiche der 46. Änderung des Flächennutzungs planes 
und des Bebauungsplanes ergeben sich aus den nachfolgenden Kartenaus-
schnitten.

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 233 Abs. 1 i.V. m. § 10 Abs. 3 BauGB in der 
zurzeit gültigen Fassung.

Der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan einschließlich Begründung, 
Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung liegen ab sofort im Rathaus 
der Gemeinde Gangelt, Burgstraße 10, 52538 Gangelt, während der allgemeinen 
Dienststunden, und zwar 

 montags bis freitags  von 08.15 Uhr bis 12.30 Uhr
 dienstags   von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 donnerstags  von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Mit dieser Bekanntmachung wird die 46. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wirksam und der Bebauungsplan Nr. 64 tritt in Kraft. 

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
 der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der   
 Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
 Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
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Bebauungsplan Nr. 64 „Wohngebiet Schierwaldenrath
- Hinter der Kirche“ in Schierwaldenrath

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
Auszug aus der DGK 5

46. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Gangelt

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
Auszug aus der DGK 5
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